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	1. ANWENDUNGSBEREICH
	

	
	
	Betreiben von Heizöllagern
	
	

	
	2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Umweltgefährdung.

· Explosions- und Brandgefahren.

· Gefahren durch Einatmen der Dämpfe.
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	3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	· Bedienungsanleitung des Anlagenherstellers beachten.

· Feuer, Rauchen und offenes Licht ist im Anlagenbereich verboten.

· Elektrostatische Aufladungen, Entladungen vermeiden.

· Tank stets geschlossen halten.

· Leitungen, Anzeigen, Auffangeinrichtungen und Sicherungseinrichtungen regelmäßig kontrollieren.

· Feuerlöscheinrichtungen griffbereit halten.

· Sauberkeit gewährleisten.
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	4. VERHALTEN IM GEFAHRFALL
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	· Kleinste Ölmengen sofort mit Bindemitteln aufnehmen und Ursachen für den Ölaustritt beseitigen.

· Bei größeren Undichtigkeiten Anlage stillsetzen, wenn möglich die Undichtigkeit beseitigen, das Auslaufen des Heizöls eindämmen und verhindern, dass das Öl in das Erdreich oder den Kanal gelangt (z.B. Schächte abdecken). Feuerwehr und Polizei sowie Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt, Telefon eintragen) verständigen. 

· Gefahrenbereich verlassen und Anlieger warnen (Explosionsgefahr).

· Bei Feuereinwirkung die Anlage stillsetzen und den Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen
	
	

	
	5. ERSTE HILFE
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	· Ersthelfer heranziehen.

· Notruf: 112

· Unfall melden

· Falls Heizöl in das Auge gerät sofort mit viel Wasser gründlich ausspülen. Augenarzt aufsuchen.

· Verschmutzte Kleidung ablegen und benetzte Haut mit Seife und Wasser reinigen.

· Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen.
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	6. INSTANDHALTUNG
	

	
	
	· Mit Öl verunreinigte Reste sind Sondermüll und müssen an folgender Stelle gesammelt werden: hier Sammelstelle angeben.
· Tätigkeiten an der Anlage nur von Fachbetrieben durchführen lassen.

· Anlagen regelmäßig durch befähigte Personen bzw. zugelassene Überwachungsstellen überprüfen lassen.
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